
 

sdm SE 

Sitz München 

ISIN DE000A3CM708 // WKN A3CM70 
 

 
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

Wir laden unsere Aktionäre zu der am 

17. August 2023 um 10.00 Uhr (MESZ) 

in Form einer virtuellen Hauptversammlung stattfindenden 

ordentlichen Hauptversammlung ein. 

 

Die Hauptversammlung findet ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmäch-
tigten mit Ausnahme des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters in den Ge-
schäftsräumen der Gesellschaft, Traubinger Straße 1, 81477 München, statt. Aktionäre kön-
nen jedoch die Hauptversammlung in Bild und Ton live über das Internet verfolgen und per 
Videokommunikation Redebeiträge leisten und Fragen stellen. Ordnungsgemäß angemeldete 
Aktionäre können ihr Stimmrecht per Briefwahl (schriftlich oder im Wege elektronischer Kom-
munikation) sowie Vollmachtserteilung ausüben.  

Bitte beachten Sie insbesondere die Regelungen zur weiterhin erforderlichen Anmeldung zur 
Hauptversammlung. 

 

I. Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der sdm SE zum 31. Dezember 2022 
und des Lageberichts der sdm SE für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Berichts 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Damit ist 
der Jahresabschluss festgestellt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG 



festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns einschließlich Klarstel-
lung zum Gewinnverwendungsbeschluss 2022 
 

a) Im Gewinnverwendungsvorschlag für die Beschlussfassung über die Verwendung des 
zum 31. Dezember 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinns wurden versehentlich teil-
weise Angaben aufgenommen, die sich auf die 100%-ige Tochtergesellschaft sdm 
GmbH & Co KG beziehen. Die Angaben hinsichtlich der Gewinnausschüttung an die 
Aktionäre der sdm SE waren jedoch zutreffend. Vorsorglich soll hierzu ein klarstellen-
der Beschluss erfolgen. 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

 
Es wird klargestellt, dass Inhalt des Gewinnverwendungsbeschlusses in der Hauptver-
sammlung der Gesellschaft vom 25. August 2022 die Ausschüttung einer Dividende 
von EUR 0,08 je dividendenberechtigter Aktie, mithin von EUR 276.484,80 insgesamt, 
und Vortrag des verbleibenden Betrags des Bilanzgewinns auf neue Rechnung war. 
Vorsorglich wird dieser Beschluss auch wiederholt. 

 
b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss zum 

31. Dezember 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 824.316,54 wie 
folgt zu verwenden: 

 

(1) Ausschüttung an die Aktionäre  

durch Zahlung einer Dividende von EUR 0,09 je Aktie 

EUR 342.149,94 

(2) Gewinnvortrag EUR 482.166,60 

SUMME EUR 824.316,54 
 

Bei den angegebenen Beträgen für die Gewinnausschüttung und den Gewinnvortrag 
sind die zur Zeit des Gewinnverwendungsvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat 
vorhandenen und für das Geschäftsjahr 2022 dividendenberechtigten Aktien berück-
sichtigt. Sollte sich die Zahl der für das Geschäftsjahr 2022 dividendenberechtigten 
Aktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein ent-
sprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert 
eine Dividende von EUR 0,09 je dividendenberechtigter Aktie vorsieht. 
 
Der Anspruch auf die Dividende ist am dritten auf den Gewinnverwendungsbeschluss 
folgenden Geschäftstag fällig (§ 58 Abs. 4 S. 2 AktG). Die Zahlung der Dividende ist 
somit für den 22. August 2023 vorgesehen. 



3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-
schäftsjahr 2022 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2022 Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2022 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. 

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2023 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KKM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, 
zum Abschlussprüfer für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr zu wählen. 

6. Beschlussfassung über die Änderung des Beschlusses der Hauptversammlung der 
Gesellschaft vom 25. August 2022 (TOP 5) über die Bestellung des Abschlussprü-
fers für das Geschäftsjahr 2022 

Der Aufsichtsrat schlägt vor,  

Anstelle von BHSK Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, wird die KKM 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das am 31. 
Dezember 2022 endende Geschäftsjahr gewählt. Dabei wird klargestellt, dass über die 
schon erfolgte Prüfung des Jahresabschlusses der sdm SE zum 31. Dezember 2022 durch 
die KKM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, keine weitere Prüfung des 
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 erforderlich ist. 

7. Beschlussfassung über die Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 95, 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG zusammen 
und besteht nach § 5 Absatz 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die von der Hauptver-
sammlung zu wählen sind.  

Herr Martin Reimann und Herr Sebastian Korinth haben jeweils ihr Amt als Aufsichtsrats-
mitglied mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 
17. August 2023 niedergelegt. Mithin ist die Neuwahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern 
durch die Hauptversammlung erforderlich. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

a) Jans-Peter Neumann, wohnhaft in Kreuth, Geschäftsführer der JP Neumann Manage-
ment+Ventures GmbH, 
 



b) Oliver Haseley, wohnhaft in München, Geschäftsführer der Yukon Beteiligungs GmbH, 

jeweils für den Zeitraum bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2027 beschließt (Ablauf der ordentlichen Haupt-
versammlung 2028), in den Aufsichtsrat zu wählen. 

8. Beschlussfassung über Änderung der Satzung (§ 21 Ort und Eiberufung) 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 

§ 21 der Satzung wird um einen neuen Absatz 5 wie folgt ergänzt: 

„21.5. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 
16. August 2028 die Hauptversammlung als Versammlung ohne physische Prä-
senz der Aktionäre oder ihrer bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung (vir-
tuelle Hauptversammlung) einzuberufen sowie die Bestimmungen zum Umfang 
und zum verfahren einer solchen virtuellen Hautversammlung zu treffen. Diese wer-
den mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.“ 

 

II. Weitere Angaben und Hinweise 

1. Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Be-
vollmächtigten, Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung 

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates gemäß § 26n Abs. 1 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Aktiengesetz beschlossen, dass die Hauptversammlung als virtuelle 
Hauptversammlung gemäß § 118a Aktiengesetz stattfindet. Da die Durchführung der 
Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung auf der Grundlage des Gesetzes zur 
Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften mit Wirkung zum 27. 
Juli 2022 geänderten Aktiengesetzes zu einigen Modifikationen beim Ablauf der Versamm-
lung führt, bitten wir unsere Aktionäre um besondere Beachtung der nachfolgenden Hin-
weise. 

Aktionäre, die sich nach den nachfolgend genannten Bestimmungen form- und fristgerecht 
zur Hauptversammlung angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, sowie 
ihre Bevollmächtigten können die gesamte Hauptversammlung in Bild und Ton über das 
passwortgeschützte HV-Portal, das unter 

https://sdm-2023-o.hv-virtuell.de/ 

zu finden ist, verfolgen. 

Für den Zugang zum HV-Portal benötigen die Aktionäre ihre Aktionärsnummer und das 
dazugehörige Zugangspasswort. Die Aktionärsnummer sowie das individuelle Zu-
gangspasswort können den mit der Einladung übersandten Unterlagen entnommen wer-
den. 

https://urldefense.com/v3/__https:/sdm-2023-o.hv-virtuell.de/__;!!O5hxdcnfsuY!MpPrTHmb9jlHf_3-8cMtgNWSkjXqWikKWwJD_SC-LPHm15jY50qGOUs2vkLQCFr2gE0EOM6FXkR973awtmye9PUy$


Es besteht keine Möglichkeit, dass Aktionäre im Sinne von § 278 Abs. 3, 118 Abs. 1 Satz 
2 AktG an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit am Ort der Versammlung und 
ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen.  

2. Voraussetzungen für die Anmeldung zur Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts 

Zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 22 der Satzung nur Aktionäre berechtigt, 
die die sich bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Ein Nachweis des 
Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär gemäß § 67c AktG reicht aus. Die Anmeldung 
und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform und müssen in deutscher 
oder englischer Sprache abgefasst sein. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf 
den Beginn des 27. Juli 2022, 00.00 Uhr (MESZ) (sog. Nachweisstichtag) zu beziehen und 
muss der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung unter der nachfolgenden Adresse 
bis spätestens 10. August 2023, 24.00 Uhr (MESZ), zugehen:  

sdm SE 
c/o GFEI Aktiengesellschaft 

Ostergrube 11 
30559 Hannover 

E-Mail: sdm-hv2023@gfei.de 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Aus-
übung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht 
hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich 
dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem 
Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. 
Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem 
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich 
der Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d. h. Veräußerungen 
von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung 
zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts.  

Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, 
die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, 
sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für 
die Dividendenberechtigung. 

3. Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl 

Aktionäre (bzw. deren Bevollmächtigte) können ihre Stimmen im Wege der Briefwahl aus-
üben. Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl ist die form- und 
fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung. 

mailto:sdm-hv2023@gfei.de


Die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl kann schriftlich (Brief) oder im 
Wege der elektronischen Kommunikation (durch Eingabe über das passwortgeschützte 
HV-Portal) erfolgen. 

Bei schriftlicher Ausübung des Stimmrechts kann das den Aktionären mit der Einladung 
übersandte Formular verwendet werden. Schriftliche Stimmabgaben müssen spätestens 
bis 16. August 2023, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft unter folgender Adresse eingegangen 
sein: 

sdm SE 
c/o GFEI Aktiengesellschaft 

Ostergrube 11 
30559 Hannover 

E-Mail: sdm-hv2023@gfei.de 

Für die elektronische Briefwahl steht das HV-Portal der Gesellschaft unter 

https://sdm-2023-o.hv-virtuell.de/ 

ab dem 27. Juli 2023 bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter 
nach dem Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung zur Verfügung. Zugangs-
daten erhalten die Aktionäre mit den mit der Einladung übersandten Unterlagen. 

4. Vollmachten; Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Aktionäre können sich bei der Ausübung ihrer Rechte auch durch Bevollmächtigte, z.B. 
einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere 
Person, vertreten lassen. Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevoll-
mächtigte ist die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung. 

Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung ge-
genüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn keine Vollmacht nach § 135 AktG 
erteilt wird.  

Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und diesen durch das Aktien-
gesetz gleichgestellte Personen können im Rahmen der für sie bestehenden aktiengesetz-
lichen Sonderregelung (§ 135 AktG) abweichende Anforderungen an die ihnen zu erteilen-
den Vollmachten vorsehen. Diese Anforderungen können bei dem jeweils zu Bevollmäch-
tigenden erfragt werden. 

Aktionäre können für die Erteilung der Vollmacht das Vollmachtsformular benutzen, das 
ihnen mit der Einladung übersandt wird und das auch unter www.sdm-se.de heruntergela-
den werden kann; möglich ist jedoch auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in 
Textform (§ 126b BGB) ausstellen. Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der 
Nachweis der Bevollmächtigung mittels der zur Verfügung gestellten Formulare sind aus 
organisatorischen Gründen spätestens bis zum 16. August 2023 (Eingang bei der Gesell-
schaft) an die folgende Anschrift zu senden: 

https://urldefense.com/v3/__https:/sdm-2023-o.hv-virtuell.de/__;!!O5hxdcnfsuY!MpPrTHmb9jlHf_3-8cMtgNWSkjXqWikKWwJD_SC-LPHm15jY50qGOUs2vkLQCFr2gE0EOM6FXkR973awtmye9PUy$
http://www.sdm-se.de/


sdm SE 
c/o GFEI Aktiengesellschaft 

Ostergrube 11 
30559 Hannover 

E-Mail: sdm-hv2023@gfei.de 

Ab dem 27. Juli 2023 kann die Erteilung von Vollmachten sowie ihr Widerruf elektronisch 
erfolgen und übermittelt werden, indem die unter 

https://sdm-2023-o.hv-virtuell.de/ 

bereitgestellte Anwendung genutzt wird. 

Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) 
können ebenfalls nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das 
Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl oder 
durch Erteilung einer (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft aus-
üben.  

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, sich bei der Ausübung des 
Stimmrechts durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsver-
treter vertreten zu lassen. Soweit Aktionäre oder deren Bevollmächtigte die von der Ge-
sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, müssen sie diesen in jedem 
Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilen. Ohne diese Weisungen ist die 
Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungs-
gemäß abzustimmen. 

Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
können elektronisch über das HV-Portal der Gesellschaft, das ab dem 27. Juli 2023 zur 
Verfügung steht, unter 

https://sdm-2023-o.hv-virtuell.de/  

erteilt werden. Diese Möglichkeit besteht bis zum Schließen der Abstimmung durch den 
Versammlungsleiter nach dem Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung. 

Alternativ können Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter unter Verwendung der von der Gesellschaft dafür vorgesehenen 
Vollmachtsformulare erteilt werden. Die Aktionäre erhalten diese Vollmachtsformulare mit 
den mit der Einladung übersandten Unterlagen. Die Vollmacht und die Weisungen für den 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind aus organisatorischen Gründen 
spätestens bis zum 16. August 2023 (24:00 Uhr, Eingang bei der Gesellschaft) an die fol-
gende Anschrift zu senden: 

sdm SE 
c/o GFEI Aktiengesellschaft 

Ostergrube 11 
30559 Hannover 

E-Mail: sdm-hv2023@gfei.de 

https://urldefense.com/v3/__https:/sdm-2023-o.hv-virtuell.de/__;!!O5hxdcnfsuY!MpPrTHmb9jlHf_3-8cMtgNWSkjXqWikKWwJD_SC-LPHm15jY50qGOUs2vkLQCFr2gE0EOM6FXkR973awtmye9PUy$
https://urldefense.com/v3/__https:/sdm-2023-o.hv-virtuell.de/__;!!O5hxdcnfsuY!MpPrTHmb9jlHf_3-8cMtgNWSkjXqWikKWwJD_SC-LPHm15jY50qGOUs2vkLQCFr2gE0EOM6FXkR973awtmye9PUy$


 

5. Zugänglichmachen von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen 

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, Gegenanträge und Wahlvorschläge vor der Haupt-
versammlung entsprechend §§ 126 Abs. 1, 127 AktG an die Gesellschaft zu übermitteln. 
Die Gesellschaft wird Gegenanträge und Wahlvorschläge auf der Internetseite der Gesell-
schaft veröffentlichen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Die per-
sönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat behalten sich vor, sich zu Gegen-
anträgen und Wahlvorschlägen, die die nachstehend beschriebenen Voraussetzungen er-
füllen, während der Hauptversammlung zu äußern.  

Sollen Gegenanträge zu Vorschlägen von persönlich haftender Gesellschafterin und Auf-
sichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Wahlvorschläge entspre-
chend §§ 126, 127 AktG vorab zugänglich gemacht werden, sind diese bis spätestens zum 
2. August 2023, 24:00 Uhr, ausschließlich an folgende Postanschrift beziehungsweise E-
Mail-Adresse zu übermitteln:  

sdm SE 
Oliver Reisinger 
Traubinger Str. 1  
81477 München 

E-Mail: investor@s-d-m.de 

Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht nach §§ 126, 127 AktG 
zugänglich gemacht. Wir werden ordnungsgemäß und rechtzeitig eingehende, zugänglich 
zu machende Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Be-
gründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung veröffentlichen unter der In-
ternetadresse 

www.sdm-se.de 

Gemäß § 126 Abs. 4 AktG gelten Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach 
§ 126 Abs. 1 bis 3 bzw. § 127 AktG zugänglich zu machen sind, als im Zeitpunkt der Zu-
gänglichmachung gestellt. Das Stimmrecht kann zu dem Antrag oder Wahlvorschlag nach 
ordnungsgemäßer Anmeldung zur Hauptversammlung über das passwortgeschützte HV-
Portal ausgeübt werden, sobald die Aktionäre die gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vo-
raussetzungen für die Ausübung des Stimmrechts nachweisen können, d.h. nach ord-
nungsgemäßer Anmeldung. Wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag un-
terbreitende Aktionär nicht ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung ange-
meldet ist, muss der Antrag in der Versammlung nicht behandelt werden.  

Darüber hinaus können elektronisch zu der Versammlung zugeschaltete Aktionäre An-
träge und Wahlvorschläge auch im Wege der Videokommunikation über das passwortge-
schützte HV-Portal in der Versammlung stellen. Das Recht des Versammlungsleiters, im 
Rahmen der Abstimmung zuerst über die Vorschläge der Verwaltung abstimmen zu las-
sen, bleibt unberührt. Sollten die Vorschläge der Verwaltung mit der notwendigen Mehrheit 

mailto:investor@s-d-m.de
https://urldefense.com/v3/__https:/sdm-2023-o.hv-virtuell.de/__;!!O5hxdcnfsuY!MpPrTHmb9jlHf_3-8cMtgNWSkjXqWikKWwJD_SC-LPHm15jY50qGOUs2vkLQCFr2gE0EOM6FXkR973awtmye9PUy$


angenommen werden, haben sich insoweit die Gegenanträge oder (abweichende) Wahl-
vorschläge erledigt. 

6. Ergänzungsverlangen 

Gemäß Art. 56 S. 3 SE-VO i.V.m. § 50 Abs. 2 SEAG können Aktionäre, deren Anteile 
zusammen mindestens 5 % des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 
500.000,00 erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und 
bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be-
schlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss der Gesellschaft schriftlich oder in elektro-
nischer Form gemäß § 126a BGB mindestens 24 Tage vor der Hauptversammlung, also 
bis spätestens zum Ablauf des 23. Juli 2023 (24:00 Uhr), unter folgender Adresse zuge-
hen: 

sdm SE 
Oliver Reisinger 
Traubinger Str. 1  
81477 München 

E-Mail: investor@s-d-m.de 

7.  Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 AktG 

Aktionäre, die ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet sind, haben gemäß 
§ 130a Abs. 1 bis 4 AktG das Recht, vor der Hauptversammlung Stellungnahmen zu den 
Gegenständen der Tagesordnung in Textform im Wege elektronischer Kommunikation 
über das passwortgeschützte HV-Portal unter 

https://sdm-2023-o.hv-virtuell.de/ 

einzureichen. 

Stellungnahmen sind als Datei im PDF-Format einzureichen und dürfen 10.000 Zeichen 
(inklusive Leerzeichen) nicht überschreiten. Mit dem Einreichen erklärt sich der Aktionär 
bzw. sein Bevollmächtigter damit einverstanden, dass die Stellungnahme unter Nennung 
seines Namens im passwortgeschützten HV-Portal zugänglich gemacht wird. 

Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung, also spätestens bis 
zum 11. August 2023, 24:00 Uhr einzureichen oder einzugeben.  

Ordnungsgemäß und rechtzeitig eingehende, zugänglich zu machende Stellungnahmen 
von Aktionären werden in der Sprache der Einreichung einschließlich einer etwaigen Stel-
lungnahme der Verwaltung bis spätestens 12. August 2023, 24:00 Uhr, ebenfalls im pass-
wortgeschützten HV-Portal unter 

https://sdm-2023-o.hv-virtuell.de/ 

veröffentlicht. 

mailto:investor@s-d-m.de
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Stellungnahmen werden nicht zugänglich gemacht, wenn sie nicht von einem ordnungs-
gemäß zu der virtuellen Hauptversammlung angemeldeten Aktionär stammen, mehr als 
10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) umfassen oder ein Fall im Sinne von § 130a Abs. 
3 Satz 4 i.V.m. § 126 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Nr. 3 oder Nr. 6 AktG vorliegt. 

Anträge und Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptver-
sammlung im Rahmen der eingereichten Stellungnahmen werden in der Hauptversamm-
lung nicht berücksichtigt; das Stellen von Anträgen bzw. Unterbreiten von Wahlvorschlä-
gen, die Ausübung des Auskunftsrechts sowie die Einlegung von Widersprüchen gegen 
Beschlüsse der Hauptversammlung ist ausschließlich auf den in dieser Einladung jeweils 
gesondert beschriebenen Wegen möglich. 

8. Auskunftsrecht gemäß § 131 AktG 

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung von 
der persönlich haftenden Gesellschafterin Auskunft über Angelegenheiten der Gesell-
schaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tages-
ordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunfts-
pflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesell-
schaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in 
den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 

Außerdem besteht in der Hauptversammlung gemäß § 131 Abs. 1d AktG ein Nachfrage-
recht zu allen in der Hauptversammlung gegebenen Antworten der persönlich haftenden 
Gesellschafterin sowie zu in der Hauptversammlung in Redebeiträgen gestellten Fragen 
sowie ein Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 4 AktG. 

Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter gemäß § 131 Abs. 1f AktG anordnet, dass 
alle Arten des Auskunftsrechts nach § 131 AktG in der Hauptversammlung ausschließlich 
im Wege der Videokommunikation ausgeübt werden können. 

9. Rederecht gemäß § 130a Abs. 5 und 6 AktG 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zuge-
schaltet sind, haben ein Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation 
nach § 130a Abs. 5 und 6 AktG. Das Rederecht umfasst neben Auskunftsverlangen gemäß 
§ 131 AktG insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 
1 Satz 2 Nr. 3 zu stellen bzw. zu machen. Redebeiträge sind während der Hauptversamm-
lung nach Aufforderung durch den Versammlungsleiter im HV-Portal unter  

https://sdm-2023-o.hv-virtuell.de/ 

anzumelden. Der Versammlungsleiter wird das Verfahren der Wortmeldung und Worter-
teilung in der Hauptversammlung näher erläutern. 

Technische Mindestvoraussetzung für eine Live-Videozuschaltung sind ein internetfähiges 
Gerät mit Kamera und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung. Die Gesellschaft 
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behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen Aktionär und Ge-
sellschaft in der Hauptversammlung und vor dem Redebeitrag zu prüfen und diesen zu-
rückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 

10. Widerspruchsrecht gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG 

Die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschalteten Aktionäre und ihre Vertreter 
haben das Recht, im Wege elektronischer Kommunikation Widerspruch gegen Beschlüsse 
der Hauptversammlung zu erklären. Ein solcher Widerspruch kann von Beginn bis Ende 
der Hauptversammlung über das HV-Portal unter  

https://sdm-2023-o.hv-virtuell.de/ 

gemäß dem dort von der Gesellschaft festgelegten Verfahren Widerspruch gegen die Be-
schlüsse der Hauptversammlung bei dem mit der Niederschrift der Hauptversammlung be-
auftragten Notar zu erklären. Die Übermittlung ist ab der Eröffnung der Hauptversammlung 
bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter möglich. 

11. Informationen zum Datenschutz 

Die sdm SE verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 
Kategorien von personenbezogenen Daten der Aktionäre: Kontaktdaten (z.B. E-Mail-Ad-
resse), erforderliche Angaben zu Namensaktien (Name, Geburtsdatum und Adresse sowie 
Stückzahl oder Aktiennummern) und Verwaltungsdaten (z.B. Anmeldebestätigungsnum-
mer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der virtuellen Haupt-
versammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Da-
nach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die sdm SE ist rechtlich ver-
pflichtet, eine Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um diese Pflicht zu erfül-
len, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien von personenbezogenen Daten 
unerlässlich. Ohne Angabe von personenbezogenen Daten können sich Aktionäre nicht 
zur Hauptversammlung anmelden. 

Für die Datenverarbeitung ist die sdm SE verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verant-
wortlichen lauten: 

sdm SE 
Traubinger Str. 1  
81477 München 

Telefonnummer: +49 (0)89 552 911 50 
E-Mail: investor@s-d-m.de 

Personenbezogene Daten, die Aktionäre betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte 
weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern 
diese von der sdm SE zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung 
der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptver-
sammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer). 
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Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbrin-
gung der Dienstleistung notwendig ist. 

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeich-
nis der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem 
Teilnehmerverzeichnis über Sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von bekannt-
machungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahl-
vorschlägen werden, wenn diese Anträge von Ihnen gestellt werden, Ihre personenbezo-
genen Daten veröffentlicht.  

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu 3 Jahre (aber nicht weniger als 
2 Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei 
denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträ-
gen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung er-
forderlich.  

Die Angaben zu Namensaktien werden nicht gelöscht, solange Aktionäre im Aktienregister 
der Gesellschaft eingetragen sind und das Teilnehmerverzeichnis der Hautversammlung 
muss aufgrund von gesetzlichen Vorgaben zwei Jahre lang aufbewahrt werden. 

Für die virtuelle Hauptversammlung werden zusätzliche personenbezogene Daten in so-
genannten „Logfiles“ verarbeitet, um die Virtualisierung technisch zu ermöglichen und de-
ren Administration zu vereinfachen. Dies betrifft z.B. Ihre IP-Adresse, den von Ihnen ver-
wendeten Webbrowser sowie Datum und Uhrzeit des Aufrufs. Die Daten werden - entspre-
chend dem vorstehenden Absatz - nach der Durchführung der Hauptversammlung in der 
Aktionärsdatenbank gespeichert und nach Fristablauf gelöscht. Die Gesellschaft verwen-
det diese Daten zu keinen anderen Zwecken als hier angegeben.  

Aktionäre haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über sie gespeichert 
wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Aktionäre das 
Recht, auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung 
von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf Löschung von 
unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (so-
weit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 
17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben Aktionäre das Recht auf Über-
tragung sämtlicher an die Gesellschaft übergebenen Daten in einem gängigen Dateiformat 
(Recht auf „Datenportabilität“).  

Diese Rechte können die Aktionäre gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich über die E-
Mail-Adresse: 

investor@s-d-m.de 

oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen: 

sdm SE 
Traubinger Straße 1 

81477 München 
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Zudem steht den Aktionären gemäß Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht bei den Daten-
schutzaufsichtsbehörden zu. Diese kann insbesondere bei der Datenschutzaufsichtsbe-
hörde entweder des Bundeslandes, in dem der Aktionär seinen Wohnsitz oder ständigen 
Aufenthaltsort hat, oder des Bundeslandes Bayern, in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat, 
eingelegt werden. 

 

München, im Juli 2023 

sdm SE 
Der Vorstand 
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